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Erwägungen

E. 1
1.1Â Â Â Â  Ã■ndert sich der InvaliditÃ¤tsgrad einer RentenbezÃ¼gerin oder eines
RentenbezÃ¼gers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin
fÃ¼r die Zukunft entsprechend erhÃ¶ht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 des
Bundesgesetzes Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]).
Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Ã■nderung in den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen, die geeignet ist, den InvaliditÃ¤tsgrad und damit den Rentenanspruch zu
beeinflussen. Insbesondere ist die Rente nicht nur bei einer wesentlichen Ã■nderung des
Gesundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen
Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verÃ¤ndert
haben (BGE 130 V 343 E. 3.5 S. 349 mit Hinweisen). Dagegen stellt die bloss
unterschiedliche Beurteilung der Auswirkungen eines im Wesentlichen unverÃ¤ndert
gebliebenen Gesundheitszustandes auf die ArbeitsfÃ¤higkeit fÃ¼r sich allein genommen
keinen Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG dar. Zeitliche Vergleichsbasis
fÃ¼r die Beurteilung einer anspruchserheblichen Ã■nderung des InvaliditÃ¤tsgrades
bilden die letzte rechtskrÃ¤ftige VerfÃ¼gung oder der letzte rechtskrÃ¤ftige
Einspracheentscheid, welche oder welcher auf einer materiellen PrÃ¼fung des
Rentenanspruchs mit rechtskonformer SachverhaltsabklÃ¤rung, BeweiswÃ¼rdigung und
InvaliditÃ¤tsbemessung beruht (BGE 133 V 108; vgl. auch BGE 130 V 71 E. 3.2.3 S. 75 ff;
Urteil des Bundesgerichts 9C_438/2009 vom 26. MÃ¤rz 2010 E. 1 mit Hinweisen). Nach
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine VerfÃ¼gung verzichtbar, wenn bei einer
von Amtes wegen durchgefÃ¼hrten Revision keine leistungsbeeinflussende Ã■nderung
der VerhÃ¤ltnisse festgestellt wurde (Art. 74 ter lit. f der Verordnung Ã¼ber die
Invalidenversicherung [IVV]) und die bisherige Invalidenrente daher weiter ausgerichtet
wird. Wird auf entsprechende Mitteilung hin keine VerfÃ¼gung verlangt (Art. 74 quater
IVV), ist jene in Bezug auf den Vergleichszeitpunkt einer (ordentlichen) rechtskrÃ¤ftigen
VerfÃ¼gung gleichzustellen (Urteile des Bundesgerichts 9C_771/2009 vom 10. September
2010 und 9C_586/2010 vom 15. Oktober 2010, je E. 2.2, mit Hinweisen).

1.2Â Â Â Â  Dieser Revisionsordnung geht jedoch der Grundsatz vor, dass die Verwaltung
befugt ist, jederzeit von Amtes wegen auf formell rechtskrÃ¤ftige VerfÃ¼gungen oder
Einspracheentscheide, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung
gebildet haben, zurÃ¼ckzukommen, wenn sie zweifellos unrichtig sind und ihre
Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (Art. 53 Abs. 2 ATSG). Unter diesen
Voraussetzungen kann die Verwaltung eine RentenverfÃ¼gung auch dann abÃ¤ndern,
wenn die Revisionsvoraussetzungen des Art. 17 ATSG nicht erfÃ¼llt sind. Wird die
zweifellose Unrichtigkeit der ursprÃ¼nglichen RentenverfÃ¼gung erst vom Gericht



festgestellt, so kann es die auf Art. 17 ATSG gestÃ¼tzte RevisionsverfÃ¼gung mit dieser
substituierten BegrÃ¼ndung schÃ¼tzen (BGE 125 V 368 E. 2 S. 369).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Bei Renten der Invalidenversicherung im Besonderen ist zu beachten,
dass die Ermittlung des InvaliditÃ¤tsgrades verschiedene ErmessenszÃ¼ge aufweisende
Elemente und Schritte umfasst. Zu denken ist namentlich an die durch eine
BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit als Folge von
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall bedingte ArbeitsunfÃ¤higkeit (vgl. Art. 4 Abs. 1
des Bundesgesetzes Ã¼ber die Invalidenversicherung [IVG] und Art. 6 ATSG). Hier bedarf
es fÃ¼r die Annahme zweifelloser Unrichtigkeit einer qualifiziert rechtsfehlerhaften
ErmessensbetÃ¤tigung. Scheint die EinschÃ¤tzung der ArbeitsfÃ¤higkeit vor dem
Hintergrund der Sach- und Rechtslage, wie sie sich im Zeitpunkt der rechtskrÃ¤ftigen
Rentenzusprechung darbot, als vertretbar, scheidet die Annahme zweifelloser Unrichtigkeit
aus (vgl. dazu Urteile des Bundesgerichts 9C_438/2009 vom 26. MÃ¤rz 2010 E. 2.2 und
9C_562/2008 vom 3. November 2008 E. 2.2 mit Hinweisen; ferner BGE 129 V 433 Erw. 3,
125 V 368 E. 2 und 3).

1.3Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit dauernde
ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die InvaliditÃ¤t kann
Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 IVG).
ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder
psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung
verbleibende ganze oder teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht
kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). FÃ¼r die Beurteilung des
Vorliegens einer ErwerbsunfÃ¤higkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen
BeeintrÃ¤chtigung zu berÃ¼cksichtigen. Eine ErwerbsunfÃ¤higkeit liegt zudem nur vor,
wenn sie aus objektiver Sicht nicht Ã¼berwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG in der seit 1.
Januar 2008 geltenden Fassung).

1.4Â Â Â Â  Anspruch auf eine Rente haben gemÃ¤ss Art. 28 Abs. 1 IVG Versicherte, die:

a.Â Â Â Â Â Â  ihre ErwerbsfÃ¤higkeit oder die FÃ¤higkeit, sich im Aufgabenbereich zu
betÃ¤tigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten
oder verbessern kÃ¶nnen;

b.Â Â Â Â Â Â  wÃ¤hrend eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens 40 Prozent arbeitsunfÃ¤hig (Art. 6 ATSG) gewesen sind; und

c.Â Â Â Â Â Â  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG)
sind.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Die seit dem 1. Januar 2004 massgeblichen Rentenabstufungen geben
bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente,
bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei
einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente
und bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente
(Art. 28 Abs. 2 IVG; bis 31. Dezember 2007: Art. 28 Abs. 1 IVG).

1.5Â Â Â Â  Um den InvaliditÃ¤tsgrad bemessen zu kÃ¶nnen, ist die Verwaltung (und im
Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ã¤rztliche und gegebenenfalls
auch andere Fachleute zur VerfÃ¼gung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der
Ã■rztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in



welchem Umfang und bezÃ¼glich welcher TÃ¤tigkeiten die versicherte Person
arbeitsunfÃ¤hig ist (BGE 125 V 256 E. 4). Im Weiteren sind die Ã¤rztlichen AuskÃ¼nfte
eine wichtige Grundlage fÃ¼r die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der
versicherten Person noch zugemutet werden kÃ¶nnen (BGE 125 V 261 E. 4 mit Hinweisen;
AHI 2002 S. 70 E. 4b/cc).

1.6Â Â Â Â  Das Sozialversicherungsgericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen
festzustellen und alle Beweismittel objektiv zu prÃ¼fen, unabhÃ¤ngig davon, von wem sie
stammen, und danach zu entscheiden, ob sie eine zuverlÃ¤ssige Beurteilung des strittigen
Leistungsanspruches gestatten. Insbesondere darf es beim Vorliegen einander
widersprechender medizinischer Berichte den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte
Beweismaterial zu wÃ¼rdigen und die GrÃ¼nde anzugeben, warum es auf die eine und
nicht auf die andere medizinische These abstellt (ZAK 1986 S. 188 E. 2a). Hinsichtlich des
Beweiswertes eines Ã¤rztlichen Gutachtens ist im Lichte dieser GrundsÃ¤tze entscheidend,
ob es fÃ¼r die Beantwortung der gestellten Fragen umfassend ist, auf den erforderlichen
allseitigen Untersuchungen beruht, die geklagten Beschwerden berÃ¼cksichtigt und sich
mit diesen sowie dem Verhalten der untersuchten Person auseinander setzt - was vor allem
bei psychischen Fehlentwicklungen nÃ¶tig ist -, in Kenntnis der und gegebenenfalls in
Auseinandersetzung mit den Vorakten abgegeben worden ist, ob es in der Darlegung der
medizinischen ZustÃ¤nde und ZusammenhÃ¤nge einleuchtet, ob die Schlussfolgerungen
der medizinischen Experten in einer Weise begrÃ¼ndet sind, dass die rechtsanwendende
Person sie prÃ¼fend nachvollziehen kann, ob der Experte oder die Expertin nicht
auszurÃ¤umende Unsicherheiten und Unklarheiten, welche die Beantwortung der Fragen
erschweren oder verunmÃ¶glichen, gegebenenfalls deutlich macht (BGE 134 V 231 E. 5.1;
125 V 351 E. 3a, 122 V 157 E. 1c; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989, S. 30 f.; derselbe in H. Fredenhagen, Das Ã¤rztliche
Gutachten, 3. Aufl. 1994, S. 24 f.).

E. 2
2.1Â Â Â Â  Im angefochtenen Entscheid wurde festgehalten, im Verwaltungsverfahren,
das zur ursprÃ¼nglichen Rentenzusprache gefÃ¼hrt habe, sei aufgrund IV-fremder
Faktoren zu Unrecht auf eine volle Arbeits- und ErwerbsunfÃ¤higkeit geschlossen worden,
indem nicht geprÃ¼ft worden sei, welche VerweisungstÃ¤tigkeiten dem
BeschwerdefÃ¼hrer aus medizinischer Sicht noch zumutbar gewesen wÃ¤ren und welches
Einkommen er bei AusschÃ¶pfung der RestarbeitsfÃ¤higkeit hÃ¤tte erzielen kÃ¶nnen. Da
die IV-Stelle in Verletzung ihrer Untersuchungspflicht die gebotenen AbklÃ¤rungen nicht
vorgenommen habe, erweise sich die damalige InvaliditÃ¤tsbemessung als zweifellos
unrichtig. GestÃ¼tzt auf das C.___-Gutachten vom 14. Mai 2009 hielt die IV-Stelle sodann
dafÃ¼r, dass der BeschwerdefÃ¼hrer die angestammte TÃ¤tigkeit im Gastgewerbe
aufgrund der angiologischen Befunde nicht mehr ausÃ¼ben kÃ¶nne. Eine
behinderungsangepasste, vorwiegend im Sitzen auszuÃ¼bende, wechselbelastende leichte
TÃ¤tigkeit ohne KÃ¤ltexposition und ohne Arbeiten mit Verletzungsgefahren fÃ¼r die
HÃ¤nde sei ihm jedoch vollschichtig zumutbar. Das im Gutachten beschriebene
Belastungsprofil erscheine nicht dermassen gravierend, dass eine entsprechende TÃ¤tigkeit
auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt nicht angeboten werde. Insbesondere seien
Ã■berwachungs- und Kontrollfunktionen im industriellen Fertigungsbereich mÃ¶glich.
GemÃ¤ss den vom Bundesamt fÃ¼r Statistik erhobenen Daten betrage der Zentralwert der
fÃ¼r solche HilfstÃ¤tigkeiten bezahlten LÃ¶hne Fr. 61'446.-- pro Jahr. Unter



BerÃ¼cksichtigung eines leidensbedingten Abzugs von 20 % betrage das erzielbare
Invalideneinkommen Fr. 49'157.--. Bei einem Valideneinkommen von Fr. 54'918.--
resultiere ein rentenausschliessender InvaliditÃ¤tsgrad von 10 %. Da keine
Meldepflichtverletzung vorliege, habe die wiedererwÃ¤gungsweise Aufhebung der
rentenzusprechenden VerfÃ¼gung vom 3. Oktober 2001 bloss Wirkung fÃ¼r die Zukunft.
Berufliche Eingliederungsmassnahmen seien nicht Verfahrensgegenstand. Entsprechend sei
die bisher ausgerichtete Rente auf das Ende des der Zustellung der VerfÃ¼gung folgenden
Monats aufzuheben (Urk. 2).

2.2Â Â Â Â  DemgegenÃ¼ber wird in der Beschwerde vorgebracht, die ursprÃ¼ngliche
Rentenzusprache kÃ¶nne nicht als zweifellos unrichtig qualifiziert werden. Diese sei
vielmehr im Rahmen der damaligen Praxis zu Recht erfolgt; der Entscheid beruhe auf
sorgfÃ¤ltigen und ausreichenden AbklÃ¤rungen und sei von mehreren Stellen, unter
anderem von der Berufsberatung und dem medizinischen Dienst der IV-Stelle
befÃ¼rwortet worden. Die theoretische ResterwerbsfÃ¤higkeit sei mit guten GrÃ¼nden im
Rahmen des damaligen Ermessens als nicht mehr verwertbar beurteilt worden. Weiter
lÃ¤sst der BeschwerdefÃ¼hrer vorbringen, er sei nun 62 Jahre alt und gehe aufgrund seiner
gesundheitlich bedingten EinschrÃ¤nkungen seit Jahren keiner ErwerbstÃ¤tigkeit mehr
nach. Da seine HÃ¤nde nur beschrÃ¤nkt einsatzfÃ¤hig seien, habe er auch auf dem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt keinerlei Aussichten mehr. DiesbezÃ¼glich vermÃ¶ge auch
die Zumutbarkeitsbeurteilung der C.___-Gutachter nicht zu Ã¼berzeugen, zumal die
behandelnden Ã■rzte auch jede SchreibtischtÃ¤tigkeit ausschlÃ¶ssen. Schliesslich macht
der BeschwerdefÃ¼hrer geltend, er habe in jedem Fall einen Anspruch darauf, dass die
bisherige Invalidenrente weiter ausgerichtet werde, da die IV-Stelle vor deren Aufhebung
keine berufliche Eingliederung durchgefÃ¼hrt habe (Urk. 1).

2.3Â Â Â Â  Streitig und zu prÃ¼fen ist, ob die dem BeschwerdefÃ¼hrer bisher
ausgerichtete Rente zu Recht aufgehoben worden ist.

E. 3
3.1Â Â Â Â  Es trifft zwar zu, dass die der ursprÃ¼nglichen Rentenzusprache
zugrundegelegte Zumutbarkeitsbeurteilung im Lichte des C.___-Gutachtens vom 14. Mai
2009 nicht zu Ã¼berzeugen vermag. Die spÃ¤tere gutachterliche EinschÃ¤tzung allein
bildet indes keinen hinreichenden Grund fÃ¼r eine AbÃ¤nderung der ursprÃ¼nglichen
RentenverfÃ¼gung wegen zweifelloser Unrichtigkeit; gemÃ¤ss hÃ¶chstrichterlicher
Rechtsprechung sind die Voraussetzungen der WiedererwÃ¤gung nach der Aktenlage zu
beurteilen, wie sie sich im Zeitpunkt der ursprÃ¼nglichen VerfÃ¼gung vom 3. Oktober
2001 dargeboten hat (Urteil des Bundesgerichts 9C_207/2011 vom 24. Juni 2011 E. 4.1 mit
Hinweis auf Urteil 9C_144/2011 vom 10. Mai 2011 E. 4.1). Die FachÃ¤rzte der Abteilung
Angiologie des Spitals B.___ beschrieben damals eine Angiopathie mit Befall der
Kleinfinger- und Zehenarterien bei dokumentiertem Verschluss der A. subclavia links und
der A. axillaris beidseits und einen Zustand nach Amputation von vier Fingerendgliedern.
Sie hielten fest, dass bereits bei leichter Armarbeit (Schreiben) Beschwerden auftreten
wÃ¼rden, die durch die VerschlÃ¼sse gut zu erklÃ¤ren seien. Es sei deshalb zu erwarten,
dass der Patient schon leichtere kÃ¶rperliche BetÃ¤tigungen mit den Armen nicht
durchfÃ¼hren kÃ¶nne, ebenso sei langes Stehen und Gehen aufgrund der distalen
UnterschenkelarterienverschlÃ¼sse fÃ¼r den Patienten schwierig. Weiter wurde
ausgefÃ¼hrt, aktuell seien nur leichte Arbeiten ohne Belastung der Arme von kurzer Dauer
mÃ¶glich (Urk. 8/17). Bei dieser Aktenlage ist es aber nicht zu beanstanden, wenn die



IV-Stelle damals ermessensweise davon ausging, dass die medizinisch beschriebene
RestarbeitsfÃ¤higkeit nicht verwertbar sei. Obwohl mÃ¶glicherweise IV-fremde Faktoren
bei der Beurteilung eine Rolle gespielt haben, erweist sie sich im Ergebnis doch als
vertretbar. Damit kann die ursprÃ¼ngliche Rentenzusprache nicht als zweifellos unrichtig
im wiedererwÃ¤gungsrechtlichen Sinne qualifiziert werden.

Dies gilt entgegen der von der Beschwerdegegnerin vertretenen Meinung auch mit Bezug
auf die versicherungsmÃ¤ssigen Voraussetzungen. Es trifft zwar zu, dass die IV-Stelle im
Jahr 1995 ein erstes Gesuch um Leistungen der Invalidenversicherung abgewiesen hat, da
die versicherungsmÃ¤ssigen Voraussetzungen damals nicht erfÃ¼llt gewesen seien (Urk.
8/7). Im Neuanmeldungsverfahren, in welchem dem BeschwerdefÃ¼hrer ab 1. Januar 2000
eine ganze Rente zugesprochen wurde, bejahte die IV-Stelle das Vorliegen der
erforderlichen versicherungsmÃ¤ssigen Voraussetzungen implizit. Vor dem Hintergrund,
dass im Jahre 2000 erstmals ArterienverschlÃ¼sse an den oberen ExtremitÃ¤ten
dokumentiert werden konnten, welche eine ArbeitsfÃ¤higkeit in der angestammten
TÃ¤tigkeit im Gastgewerbe ausschlossen (Urk. 8/17; vgl. auch Urk. 8/92 S. 15 ff.),
erscheint es indes nicht als zweifellos unrichtig, wenn die IV-Stelle damals von einem
neuen Versicherungsfall ausging, womit die versicherungsmÃ¤ssigen Voraussetzungen als
erfÃ¼llt angesehen werden konnten (vgl. zur Rechtskraft von Leistungsentscheiden in
Bezug auf die per 1. Januar 2001 aufgehobene Versicherungsklausel im Sinne von Art. 6
Abs. 1 IVG [in der bis 31. Dezember 2000 gÃ¼ltig gewesenen Fassung] etwa BGE 136 V
369).

3.2Â Â Â Â  Die C.___-Gutachter diagnostizierten eine obstruktive Angiopathie der oberen
ExtremitÃ¤ten unklarer Aetiologie mit komplettem Verschluss der A. subclavia links und
der A. axillaris rechts und mit Status nach Fingerendgliedamputation an Dig. I und III
rechts sowie Dig. II, III, und IV links bei kritischer IschÃ¤mie sowie ein
Impingement-Syndrom rechte Schulter ( anamnestisch seit 5 Jahren Beschwerden). Zur
Frage der ArbeitsfÃ¤higkeit hielten die Gutachter dafÃ¼r, dass die angestammte
TÃ¤tigkeit als Koch nicht mehr ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nne, da die Belastung der
HÃ¤nde zu gross sei. Auch Arbeiten mit Verletzungsgefahr der HÃ¤nde, mit lÃ¤ngerem
Gebrauch der Finger sowie lÃ¤ngeren HaltetÃ¤tigkeiten mit den Fingern seien nicht
geeignet. Aufgrund der Impingement-Symptomatik sollten Ã■berkopfarbeiten sowie
lÃ¤ngeres Heben und Tragen von Gewichten Ã¼ber 15 kg vermieden werden.
KÃ¼chenarbeiten wÃ¼rden den erwÃ¤hnten qualitativen EinschrÃ¤nkungen nicht gerecht
werden und deshalb nicht mehr in Frage kommen. Bei Einhaltung des beschriebenen
Belastungsprofils bestehe jedoch eine volle ArbeitsfÃ¤higkeit (Urk. 8/92 S. 14 ff.). Da die
Gutachter, abgesehen vom zusÃ¤tzlich aufgetretenen Impingement-Syndrom, einen im
Wesentlichen unverÃ¤nderten Gesundheitszustand beschreiben, stellt ihre EinschÃ¤tzung
der ArbeitsfÃ¤higkeit bloss eine andere Beurteilung eines ansonsten gleich gebliebenen
Sachverhalts dar.

3.3Â Â Â Â  Da eine WiedererwÃ¤gung der ursprÃ¼nglichen rentenzusprechenden
VerfÃ¼gung mangels deren zweifelloser Unrichtigkeit nicht in Frage kommt (vgl. oben E.
3.1) und aufgrund der medizinischen Akten auch keine Verbesserung des
Gesundheitszustandes respektive eine Ã■nderung der tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse
ausgewiesen ist (vgl. oben E. 3.2), hat der BeschwerdefÃ¼hrer nach wie vor Anspruch auf
die bisher ausgerichtete Invalidenrente. Die angefochtene VerfÃ¼gung vom 21. April 2011
ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben, und es ist festzustellen, dass der



BeschwerdefÃ¼hrer auch Ã¼ber den 31. Mai 2011 hinaus Anspruch auf eine ganze Rente
der Invalidenversicherung hat.

3.4Â Â Â Â  Anzumerken bleibt, dass die Rente auch dann nicht hÃ¤tte eingestellt werden
dÃ¼rfen, wenn dem BeschwerdefÃ¼hrer eine angepasste TÃ¤tigkeit wieder vollschichtig
zumutbar gewesen wÃ¤re, da dem BeschwerdefÃ¼hrer, welcher das 55. Altersjahr
Ã¼berschritten hat, eine Selbsteingliederung aktenkundig nicht zumutbar gewesen wÃ¤re.
Entsprechend hÃ¤tte die bisher ausgerichtete Rente erst nach durchgefÃ¼hrter beruflicher
Eingliederung herabgesetzt respektive aufgehoben werden dÃ¼rfen (Urteil des
Bundesgerichts 9C_367/2011 vom 10. August 2011 E. 3).

E. 4
4.1Â Â Â Â  Die Kosten des Verfahrens sind auf Fr. 600.-- festzulegen und
ausgangsgemÃ¤ss von der Beschwerdegegnerin zu tragen (Art. 69 Abs. 1 bis IVG).

4.2Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin hat sodann dem unentgeltlichen Rechtsvertreter des
BeschwerdefÃ¼hrers, Rechtsanwalt Dr. Peter Stadler, gestÃ¼tzt auf Art. 61 lit. g ATSG in
Verbindung mit Â§ 34 Abs. 1 und 3 des Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht
(GSVGer) eine ProzessentschÃ¤digung zu bezahlen. Diese ist unter BerÃ¼cksichtigung
der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses auf Fr. 1'600.--
(inklusive Mehrwertsteuer und Barauslagen) festzusetzen.

Das Gericht erkennt:

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  In Gutheissung der Beschwerde wird die VerfÃ¼gung der
Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich vom 21. April 2011 aufgehoben, und es
wird festgestellt, dass der BeschwerdefÃ¼hrer auch Ã¼ber den 31. Mai 2011 hinaus
Anspruch auf eine ganze Rente der Invalidenversicherung hat.

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 600.-- werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der
Rechtskraft zugestellt.

3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, dem unentgeltlichen
Rechtsvertreter des BeschwerdefÃ¼hrers, Rechtsanwalt Dr. Peter Stadler, ZÃ¼rich, eine
ProzessentschÃ¤digung von Fr. 1'600.-- (inkl. Barauslagen und MWSt) zu bezahlen.

4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:

- Rechtsanwalt Dr. Peter Stadler

- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle

- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen

sowie an:

- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)

5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung
beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90
ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend
folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach
Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2.
Januar (Art. 46 BGG).



Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai
6, 6004 Luzern, zuzustellen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines
Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen
Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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